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1. Gegenstand des Vertrages 
1.1 Die nachstehenden allgemeinen Vertragsbedingungen gelten für alle Rechtsgeschäfte der 
Agentur HTG8 Studio GmbH - nachstehend "Agentur" genannt - mit ihrem Vertragspartner - 
nachstehend "Kunde" genannt. 

1.2 Gegenstand des Vertrages ist die Erbringung von Agenturleistungen nach dem im 
Projektvertrag und seinen Anlagen verhandelten Leistungen. 

1.3 Die Agentur wird die Interessen des Kunden nach bestem Gewissen und Können 
wahrnehmen. Der Kunde seinerseits wird im Sinne einer vertrauensvollen Zusammenarbeit alle 
benötigten Markt-, Produktions- und Verkaufszahlen und sonstige für die Leistung der Agentur 
wesentliche Daten zur streng vertraulichen Behandlung zur Verfügung stellen. 

2. Vertragsdurchführung 
2.1 Grundlage der Agenturarbeit bildet: 

• das Briefing 
• der schriftliche Arbeitsauftrag 
• Sonstiges 

des Kunden. Wird das Briefing bzw. Sonstiges mündlich erteilt, wird der entsprechende 
Kontaktbericht zur verbindlichen Arbeitsunterlage. 

2.2 Der Kunde stellt der Agentur alle für die Durchführung des Projekts benötigten Daten und 
Unterlagen unentgeltlich zur Verfügung. Alle Arbeitsunterlagen werden von der Agentur sorgsam 
behandelt, vor dem Zugriff Dritter geschützt, nur zur Erarbeitung des jeweiligen Auftrages genutzt 
und werden nach Beendigung des Auftrages an den Kunden zurückgegeben. 

2.3 Ereignisse höherer Gewalt berechtigen die Agentur, das vom Kunden beauftragte Projekt um 
die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Ein 
Schadensersatzanspruch vom Kunden gegen die Agentur resultiert daraus nicht. Dies gilt auch 
dann, wenn dadurch für den Kunden wichtige Termine und/oder Ereignisse nicht eingehalten 
werden können und/oder nicht eintreten. 

3. Vergütung 
3.1 Es gilt die im Vertrag vereinbarte Vergütung. Zahlungen sind 7 Tage nach Rechnungsstellung 
ohne jeden Abzug fällig. Bei Überschreitung der Zahlungstermine steht der Agentur ohne weitere 
Mahnung ein Anspruch auf Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem von der 
Europäischen Zentralbank bekannt gegebenen Basiszinssatz p.a. zu. Das Recht der 
Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadens bleibt unberührt. 

3.2 Erstreckt sich die Erarbeitung der vereinbarten Leistungen über einen längeren Zeitraum, so 
kann die Agentur dem Kunden Abschlagszahlungen über die bereits erbrachten Teilleistungen in 
Rechnung stellen. Diese Teilleistungen müssen nicht in einer für den Kunden nutzbaren Form 
vorliegen und können auch als reine Arbeitsgrundlage auf Seiten der Agentur verfügbar sein. 



3.3 Wenn der Kunde Aufträge, Arbeiten, umfangreiche Planungen und dergleichen außerhalb der 
laufenden Betreuung ändert und/oder abbricht, wird er der Agentur alle angefallenen Kosten 
ersetzen und sie von allen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten freistellen. 

3.4 Bei einem Rücktritt des Kunden von einem Auftrag vor Beginn des Projektes, berechnet die 
Agentur dem Kunden folgende Prozentsätze vom ursprünglich vertraglich geregelten Honorar als 
Stornogebühr: bis vier Wochen vor Beginn des Auftrages 20%, ab vier Wochen bis zwei Wochen 
vor Beginn des Auftrages 25%, ab zwei Wochen vor Beginn des Auftrags 30%. 

3.5 Barauslagen und besondere Kosten, die der Agentur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden 
entstehen, werden zum Selbstkostenpreis berechnet. Hierzu zählen z.B. außergewöhnliche 
Kommunikations-, Versand- und Vervielfältigungskosten. 

3.6 Sämtliche Leistungen der Agentur verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen 
Mehrwertsteuer in Höhe von derzeit 19%. 

4. Nutzungsrecht 
4.1 Der Kunde erwirbt mit der vollständigen Zahlung für die Dauer und im Umfang des Vertrages 
die Nutzungsrechte an allen von der Agentur im Rahmen dieses Auftrags gefertigten Arbeiten, 
soweit die Übertragung nach deutschem Recht oder den tatsächlichen Verhältnissen möglich ist, 
für die Nutzung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. 

4.2 Die im Rahmen des Auftrages erarbeiteten Leistungen sind als persönliche geistige 
Schöpfungen durch das Urheberrechtsgesetz geschützt und verbleiben bei der Agentur. Diese 
Regelung gilt auch dann als vereinbart, wenn die nach dem Urheberrechtsgesetz erforderliche 
Schöpfungshöhe nicht erreicht ist. 

4.3 Die Agentur darf die von ihr entwickelten Werbemittel angemessen und branchenüblich 
signieren und den erteilten Auftrag für Eigenwerbung publizieren. Diese Signierung und werbliche 
Verwendung kann durch eine entsprechende gesonderte Vereinbarung zwischen Agentur und 
Kunde ausgeschlossen werden. 

4.4 Die Übertragung eingeräumter Nutzungsrechte an Dritte und/oder Mehrfachnutzungen sind, 
soweit nicht im Erstauftrag geregelt, honorarpflichtig und bedürfen der Einwilligung der Agentur. 

4.5 Über den Umfang der Nutzung steht der Agentur ein Auskunftsanspruch zu. 

4.6 Buy-out (vollständige Rechteübertragung): Auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden kann 
gegen ein gesondert zu vereinbarendes Pauschalhonorar (Buy-out-Fee) eine zeitlich unbegrenzte 
und räumlich weltweite Übertragung sämtlicher Nutzungsrechte an den im Rahmen des Auftrages 
erarbeiteten Leistungen vereinbart werden. In diesem Fall entfallen die Regelungen zu 
Nutzungshonoraren gemäß § 5 dieser AGB. Die Buy-out-Vereinbarung bedarf der Schriftform und 
ist Bestandteil des jeweiligen Projektvertrages. 

5. Nutzungshonorar 
Die Agentur erbringt eine über die rein technische Arbeit hinausgehende geistig-kreative 
Gesamtleistung. Wenn der Kunde Agenturarbeiten außerhalb des Vertragsumfanges nutzt, wie: 

• räumliche Ausdehnung (außerhalb des im Vertrag festgelegten Bereichs) 
• zeitliche Ausdehnung (nach Beendigung des Vertrages) 
• inhaltliche Ausdehnung (in abgeänderter, erweiterter oder umgestellter Form) 
• Einsatz in anderen Werbeträgern 
• Sonstiges 

berechnet die Agentur ein zusätzliches Nutzungshonorar. 

6. Weitergabeverbot 
Sämtliche Informationen einschließlich des Briefings oder sonstiger Anweisungen sind 
ausschließlich für die Agentur bestimmt. Dieser ist es ausdrücklich untersagt, die genannten 



Informationen ohne ausdrückliche Zustimmung des Kunden, die zuvor schriftlich eingeholt werden 
muss, an Dritte weiterzugeben. 

7. Haftung 
7.1 Die Agentur haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. Die Haftung für Garantien erfolgt verschuldensunabhängig. Für 
leichte Fahrlässigkeit haftet die Agentur ausschließlich nach den Vorschriften des 
Produkthaftungsgesetzes, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die 
leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit gehaftet wird. Für das Verschulden von Erfüllungsgehilfen und Vertretern 
haftet die Agentur in demselben Umfang. 

7.2 Die Agentur haftet in keinem Fall wegen der in den Werbemaßnahmen enthaltenen 
Sachaussagen über Produkte und Leistungen des Kunden. Die Agentur haftet auch nicht für die 
patent-, urheber- und markenrechtliche Schutz- oder Eintragungsfähigkeit der im Rahmen des 
Auftrages gelieferten Ideen, Anregungen, Vorschläge, Konzeptionen und Entwürfe. 

7.3 Die Regelung des vorstehenden Absatzes (7.1) erstreckt sich auf Schadensersatz neben der 
Leistung, den Schadensersatz statt der Leistung und den Ersatzanspruch wegen vergeblicher 
Aufwendungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich der Haftung wegen Mängeln, 
Verzugs oder Unmöglichkeit. 

8. Vertragsdauer und Kündigungsfristen 
8.1 Dieser Vertrag tritt mit schriftlicher Abgabe der korrespondierenden Willenserklärungen, d.h. 
Unterzeichnung dieses Dokuments in Kraft. Er wird für die in diesem Vertrag genannte 
Vertragslaufzeit abgeschlossen. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 
unberührt. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. 

9. Verwertungsgesellschaften 
9.1 Der Kunde verpflichtet sich, eventuell anfallende Gebühren an Verwertungsgesellschaften wie 
beispielsweise an die Gema abzuführen. Werden diese Gebühren von der Agentur verauslagt, so 
verpflichtet sich der Kunde, diese der Agentur gegen Nachweis zu erstatten. Dies kann auch nach 
Beendigung des Vertragsverhältnisses erfolgen. 

9.2 Der Kunde ist darüber informiert, dass bei der Auftragsvergabe im künstlerischen, 
konzeptionellen und werbeberaterischen Bereich an eine nicht-juristische Person eine 
Künstlersozialabgabe an die Künstlersozialkasse zu leisten ist. Diese Abgabe darf vom Kunden 
nicht von der Agenturrechnung in Abzug gebracht werden. Für die Einhaltung der Anmelde- und 
Abgabepflicht ist der Kunde zuständig und selbst verantwortlich. 

10. Arbeitsunterlagen und elektronische Daten 
Alle Arbeitsunterlagen, elektronische Daten und Aufzeichnungen, die im Rahmen der 
Auftragserarbeitung auf Seiten der Agentur angefertigt werden, verbleiben bei der Agentur. Die 
Herausgabe dieser Unterlagen und Daten kann vom Kunden nicht gefordert werden. Die Agentur 
schuldet mit der Bezahlung des vereinbarten Honorars die vereinbarte Leistung, nicht jedoch die 
zu diesem Ergebnis führenden Zwischenschritte in Form von Skizzen, Entwürfen, 
Produktionsdaten etc. 

11. Sonstiges 
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Stand: Juni 2026 

 


